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Vorentwurf zum B-Plan Nr. 589: St. Maurizu-
Maikottenweg/Umgehungsstraße und zur 77. FNP Änderung 
Ihr Schreiben vom 05.02.2019 
hier: Stellungnahme nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte  

gegen oben genannte Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstamtes 
Münsterland derzeit Bedenken, da von der Planung auch forstliche Belange 
betroffen sind. 

Im Plangebiet befinden sich mehrere Waldflächen, es handelt sich hierbei um 
Wallhecken und um flächige Waldbestände, ein Auszug der Karte der Flächen 
mit Waldeigenschaft ist beigefügt. Die Waldflächen sind im Rahmen der Um-
weltprüfung zu bilanzieren, sowie im weiteren Verfahren geeigneter Ersatz im 
Verhältnis 1:2 zu benennen. 

Für das Plangebiet sind derzeit keine forstlichen Planungen bekannt. 

Freundliche rüße 
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BBPL 589 Maikottenweg 
Landesbetrieb Wald und Holz 
Nordrhein-Westfalen 

Maßstab: 1:4,514 
Datum: 01.03.2019 
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Offenlegung des Entwurfs der 77. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Stadtteil Mauritz-Ost im Bereich Maikottenweg (B51 / Maikottenweg 1 
Graelbach) 
Ihr Schreiben vom 05.03.2021 
hier: Stellungnahme nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter , 

von den Planungen sind Waldflächen betroffen. In der Begründung zum Ent-
wurf der 77. Änderung des FNP wird fesgestellt, dass im Rahmen des nachge-
schalteten Bebauungsplanverfahrens Ersatzaufforstungen für die Überplanung 
von Waldflächen erforderlich werden. Dieser Feststellung schließe ich mich 
ausdrücklich an. 

Gegenüber oben genannter Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstam-
tes Münsterland keine weiteren Bedenken. 

Freundliche Grüße 
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Offenlegung des Entwurfs der 77. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Stadtteil Mauritz-Ost im Bereich Maikottenweg (851 / Maikottenweg / 
Graelbach) ' 
Ihr Schreiben vom 05.03.2021 
hier: Stellungnahme nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter , 

von den Planungen sind Waldflächen betroffen. In der Begründung zum Ent­
wurf der 77. Änderung des FNP wird fesgestellt, dass im Rahmen des nachge­
schalteten Bebauungsplanverfahrens Ersatzaufforstungen für die Überplanung 
von Waldflächen erforderlich werden. Dieser Feststellung schließe ich mich 
ausdrücklich an. 

Gegenüber oben genannter Planung bestehen aus Sicht des Regionalforstam­
tes Münsterland keine weiteren Bedenken. 
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Stellungnahme(n) (Stand: 30.01.2026)

Sie betrachten: St. Mauritz - Maikottenweg / B 51 / Graelbach

Verfahrensschritt: Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß § 3 (2) und § 4 (2)
BauGB

Zeitraum: 21.07.2025 - 29.08.2025

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt
Münsterland

Frist: 29.08.2025 

Stellungnahme: Erstellt von: h, am: 26.08.2025 , Aktenzeichen: 2025-0012316

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die oben genannte Planung bestehen seitens des Regionalforstamtes
keine Bedenken. Die Betroffenheit von Waldflächen im Plangebiet und das
notwendige Ausgleichsverhältnis wurden im Vorfeld mit der Forstbehörde
abgestimmt. 
Die mit den Planungen verbundenen, nicht vermeidbaren Umwandlungen
von Waldflächen werden durch die vorgesehenen Maßnahmen forstrechtlich
in ausreichendem Maße kompensiert. 

Ich bitte die folgenden Hinweise zu beachten:
- Der Satz Die Gehölze sind in den ersten zwei Jahren frei zu schneiden und
ordnungsgemäß zu durchforsten. in den Kapiteln Pflegekonzept 8.8.5.3 und
8.8.6.3 
soll durch die Formulierung Die Erstaufforstung ist zu pflegen, zu schützen
und ggf. nachzubessern, bis Sie in Ihrem Bestand endgültig gesichert ist
(i.d.R. 10 Jahre nach Pflanzung). ersetzt werden.

Hintergrund ist, dass innerhalb der ersten 10 Jahre keine Durchforstungen
stattfinden und durch diese Bestimmungen die qualitative Entwicklung der
Kultur abgesichert wird.

- Anstelle des Waldgeißblatt sollte das Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
als Waldrandart vorgesehen werden. 

Hintergrund ist, dass dieses ebenfalls eine geeignete, heimische und
standortgerechte Waldrandart darstellt. Bei der Pflanzung des Waldgeißblatts
wird zusätzlicher Konkurrenzdruck auf die anderen Pflanzen in der Kultur
erzeugt, welcher hier vermeidbar ist. 

Geben Sie mir bei Fragen gern Bescheid!

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen
Regionalforstamt Münsterland
Fachgebietsleiter Hoheit
Albrecht-Thaer-Straße 22
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